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§ 26 K-GFG Verstöße gegen das
 K-GFG - Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-GFG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

1. (1)Ein Vertragspartner des Landes-Zielsteuerungsübereinkommens kann einen behaupteten Verstoß gegen das

Landes-Zielsteuerungsübereinkommen gegenüber der Landes-Zielsteuerungskommission schriftlich anzeigen.

Die Anzeige ist zu begründen.

2. (2)Die Landes-Zielsteuerungskommission hat die Anzeige zu behandeln und festzustellen, ob gegen das Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen verstoßen wurde; im Fall eines Verstoßes hat sie unverzüglich die zur

Wiederherstellung des vertragskonformen Zustandes erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

3. (3)Der Vertragspartner, der einen behaupteten Verstoß angezeigt hat, kann die Schlichtungsstelle im

Zusammenhang mit der Zielsteuerung-Gesundheit anrufen, wenn die Landes-Zielsteuerungskommission nicht

binnen zwei Monaten nach der Anzeige das Einvernehmen darüber hergestellt hat, ob ein Verstoß vorliegt oder

welche Maßnahmen zur Wiederherstellung des vertragskonformen Zustandes ergriffen werden sollen.

4. (4)Die im Schlichtungsverfahren ergangene Entscheidung der Schlichtungsstelle (Abs. 3) ist von den betroffenen

Vertragspartnern anzuerkennen. Sofern aus einem Verstoß gegen das Landes-Zielsteuerungsübereinkommen,

den die Schlichtungsstelle festgestellt hat, Mehrausgaben resultieren, sind diese den

finanzzielsteuerungsrelevanten Ausgaben des vertragsbrüchigen Partners zuzuschlagen und von diesem zu

tragen.
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